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Richtlinie der Studiendirektorin 

über die Durchführung von Validierungsverfahren 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für Validierungsverfahren gem. § 36c Satzungsteil Studienrechtliche 
Bestimmungen. 

 

§ 2 Vorabüberprüfung 

(1) Im Rahmen des Validierungsverfahrens ist eine Vorabüberprüfung durchzuführen. 
 
(2) Folgende Unterlagen sind für die Vorabüberprüfung bei der:dem Validierungsbeauftragten 
einzureichen: 

1. Ausgefülltes Validierungsformular  
2. Nachweise über die zu validierenden Kompetenzen/Lernergebnisse 

 
(3) Sobald alle Unterlagen vollständig vorliegen hat der:die Validierungsbeauftragte zu prüfen, 
ob  

1. die Voraussetzungen für eine Validierung vorliegen und 
2. die zu validierenden Kompetenzen/Lernergebnisse identifiziert und dokumentiert sind. 

 
(4) Darüber hinaus ist ein Beratungsgespräch mit der:dem Studierenden zu führen. 
 

§ 3 Bestätigung 

Wenn die in § 2 Abs. 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind und das Beratungsgespräch 
geführt wurde, hat der:die Validierungsbeauftrage dem:der Studierenden eine Bestätigung 
darüber auszustellen, die bei der Antragstellung auf Anerkennung im zuständigen 
Prüfungsreferat:Dekanat vorzulegen ist. 

 

§ 4 Anerkennungsverfahren 

(1) Das zuständige Prüfungsreferat/Dekanat überprüft bei der Antragstellung auf Anerkennung 
die Übereinstimmung der eingereichten Unterlagen mit den Angaben am Validierungsformular 
und das Vorliegen der Bestätigung nach § 3. 

(2) Für den Fall, dass der Antrag abzuweisen oder zurückzuweisen ist, ist der/die 
Validierungsbeauftragte vor der Erlassung des Bescheides ins Verfahren einzubeziehen. 
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§ 5 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Richtlinie tritt mit 1. Oktober 2025 in Kraft.  

(2) Die Richtlinie der Studiendirektorin über die Durchführung von Validierungsverfahren, 
Mitteilungsblatt vom 28.09.2022, 49.c Stück, 87. Sondernummer, tritt mit In-Kraft-Treten 
dieser Richtlinie außer Kraft. 

 

Die Studiendirektorin: 
Walter-Laager 

 

 


